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Zahl:  PE-2025-1247-002174 Rust,  am 17.12.2025

Verordnung

des Gemeinderates  der Freistadt  Rust  vom  17. Dezember  2025  über  die Festsetzung  von  Eirföeits-

sätzen  für  Aufschließungsbeiträge.

Gemäß  e) 9 Abs.  2 und  5 des Burgenländischen  Baugesetzes  1997,  LGBL.  Nr. 10/1998  i.d.g.F.,  wird

verordnet:

§1

Zur  Deckung  der  Kosten  für  Aufsch1ießungsmaßnahmen  der  Gemeinde  (erstmalige  Herstellung  der

Verkehrsfläche  und der Straßenbeleuclifüng;  Wiederherstellung  der Verkehrsfläche,  Teilen  der

Verkehrsfläche  und  der Straßenbeleuchtung;  notwendige  Verbreiterung  der Verkehrsfläche)  werden

nach  den §§ 9 und  lO Bgld.  BauG  Aufschließungsbeiträge  erhoben.

§2

Die  Einheitssätze  zur  Bemessung  der  Beiträge  werden  für  das Jahr  2026  in Höhe  der  halben  Durch-

schnittskosten  für  die  erstmalige  Herstellung  eines  Laufi'neters

1. des Unterbaues  einer  3 m breiten  mittelschwer  befestigten  Fahrbahn  einschließlich

Oberflächenentwässerung  mit  €  90,00

2. einer  3 m breiten  Straßendecke  mit 72,00

3. eines  1,5 m breiten  Gehsteiges  mit 87,00

4. einer  Straßenbeleuchtung 25,80

festgesetzt.

§3

(l)  Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  auf  den  Ablauf  der  Kundmachungsfrist  folgenden  Tag  in  Kraft.

(2) Die  bisherige  Verordnung  des Gemeinderates  vom  10. Dezember  2024  über  die  Festsetzung  von

Einheitssätzen  für  Aufsch1ießungsbeiträge  tritt  gleichzeitig  außer  Kraft.

Angeschlagen  am: 17.12.2025
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